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Punktuelle Änderung des 
Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Dettingen an der Erms 
im Bereich des Bebauungsplanes 
"Sondergebiet RÜB Otterbruck"

Geltungsbereich der FNP-Änderung

geplante Sonderbaufläche gem. 
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO 

Ausfertigungsvermerk:
Die punktuelle Änderung des Flächennutzungs-
planes ist in der vorliegenden Fassung vom 
Gemeinderat der Gemeinde Dettingen an der 
Erms in seiner öffentlichen Sitzung am 
................................ beschlossen worden. 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses 
Planes sowie die schriftliche Begründung 
mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des 
Gemeinderates der Gemeinde Dettingen 
an der Erms übereinstimmen. 

Gemeinde Dettingen an der Erms, 

Michael Hillert
Bürgermeister

Genehmigung durch das Landratsamt 
Reutlingen gemäß § 6 Abs. 1 BauGB
am

Bekanntmachung und Wirksamwerden
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 
am 

Gemeinde Dettingen an der Erms,

Michael Hillert
Bürgermeister

.................................
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